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Einleitung

A. Bedeutung und besondere Schutzbedürftigkeit des digitalen
Nachlasses

I. Die Unvergänglichkeit digitaler Daten

Statistisch gesehen sterben in jeder Minute drei Facebook-Nutzer.1 Prognosen
sagen zudem kontinuierliche Alterssteigerungen und Sterberaten der Internet-
nutzer voraus.2 Aktuellen Schätzungen zufolge sind etwa 5 Prozent aller Face-
book-Accounts »digitale Zombies«, deren Nutzer bereits verstorben sind.3

Insgesamt nutzen ca. 79 Prozent der deutschen Bevölkerung das Internet.4

Ungefähr drei Viertel der Internetnutzer in Deutschland sind in mindestens
einem sozialen Online-Netzwerk angemeldet, zwei Drittel davon nutzen die
sozialen Netzwerke auch aktiv. Bei den 14- bis 29-jährigen Internetnutzern sind
bereits 92 Prozent Mitglied in einer oder mehreren Online-Communities. Unter
den 30- bis 49-jährigen sind es 72 Prozent und in der Generation 50-Plus im-
merhin 55 Prozent.5 85 Prozent aller Internetnutzer ab 14 Jahre versenden pri-
vate Mails, das sind knapp 43 Millionen Bundesbürger.6

Während man früher die für die Nachlassabwicklung relevanten Daten vor
allem in Aktenordnern, im Schreibtisch und in Schließfächern fand, wird man

1 Brucker-Kley/Keller/Kurtz/Pärli/Schweizer/Studer, Sterben und Erben in der digitalen Welt,
S. 24 mwN.

2 Deusch, ZEV 2014, 2.
3 Bleich, C’t 2/2013, 62.
4 Statistisches Bundesamt, abrufbar unter : https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesell

schaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/ITNutzung/Aktuell_ITNutzung.html.
5 Studie der BITKOM über soziale Netzwerke, abrufbar unter : http://www.bitkom.org/de/pu

blikationen/38338_70897.aspx.
6 Studie der BITKOM, abrufbar unter : http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64026_58

801.aspx.

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/ITNutzung/Aktuell_ITNutzung.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/ITNutzung/Aktuell_ITNutzung.html
http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_70897.aspx
http://www.bitkom.org/de/publikationen/38338_70897.aspx
http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64026_58801.aspx
http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64026_58801.aspx


heute vor allem auch den PC, das Smartphone und andere Speichermedien des
Erblassers, wie etwa Clouds, zu erforschen haben.7

Die im Internet weit verstreuten Daten ermöglichen einen digitalen Schat-
tenriss der Persönlichkeit. Die digitalen Identitäten erlauben Einblicke in die
Persönlichkeitssphäre, ohne dabei den Gesetzen der Vergänglichkeit zu unter-
liegen, wie man es aus der analogen Welt kennt. Der Cyberspace hält Nachrichten
eines E-Mail-Accounts grundsätzlich für alle Ewigkeit fest. Doch selbst dort, wo
der Nutzer die theoretische Möglichkeit hat, die Informationen wieder aus dem
Internet zu entfernen, muss er hierfür regelmäßig selbst tätig werden. Freiwillig
entfernt beispielsweise Facebook weder Fotos noch Kommentare. Wer stirbt,
kann naturgemäß selbst nichts mehr regeln. Dennoch haben die wenigsten
Benutzer in diesem Bereich Vorkehrungen für den Fall ihres Todes getroffen. In
Vorsorgevollmachten oder letztwilligen Verfügungen wird die digitale Vermö-
gensseite bisher kaum erwähnt.8

Sämtliche digitale Daten müssen gesichtet und womöglich gesichert werden,
um Nachlassverbindlichkeiten und Wertgegenstände aufzuspüren und Ver-
tragsbeziehungen abzuwickeln.9 Der Nachlassabwickler wird hierbei als eine Art
»digitaler Entrümpler«10 tätig.

II. Zugangshürden

Ohne entsprechendes Passwort aber können Erben und/oder Angehörige nicht
auf die Accounts des Verstorbenen zugreifen. Liest man in einschlägigen In-
ternetforen oder googelt man »Digitaler Nachlass«, so herrscht dort Einigkeit
darüber, dass die Erben automatisch in die Rechtsstellung des Erblassers ein-
treten und damit den Zugriff auf etwaige Konten haben.11 Die AGB der Anbieter
sehen indes oft andere Regelungen vor.12 Juristisch ist diese Frage trotz der auf
der Hand liegenden praktischen Notwendigkeit kaum erschlossen.13 Recht-
sprechung sucht man – zumindest im Inland und abgesehen von Einzelfällen zu

7 Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass Rn. 4.
8 Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass Rn. 9.
9 Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass Rn. 4.

10 Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass Rn. 4.
11 Diversen Einträgen zufolge sollen Passwörter beim Notar hinterlegt werden.
12 Ausführlich hierzu Kap. 3.B.I., S. 116 ff.
13 So zu Recht Martini, JZ 2012, 1145, der den digitalen Nachlass als »Terra incognita« be-

zeichnet. Lange Zeit war einzig ein Aufsatz von Hoeren in NJW 2005, 2113 ff. zu diesem
Thema zu finden. Die BITKOM gab bereits 2010 den Hinweis, den digitalen Nachlass zu
regeln, abrufbar unter : http://www.bitkom.org/de/themen/50792_63078.aspx.
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entlegeneren Themen – vergeblich.14 Während in den USA die Thematik bereits
seit Jahren unter dem Stichwort »digital assets« breit diskutiert wird,15 lautet die
einschlägige Kommentierung im Palandt auch 2015 noch lapidar :

»Im Bereich des digitalen Nachlasses (Internet, E-Mail etc.) besteht bislang
kaum Klarheit.«16

Inzwischen hat sich allen voran die Presse17 des Themas angenommen. Da-
durch sind auch die Rechtswissenschaftler auf das Thema aufmerksam gewor-
den.18 Verschiedene Unternehmer wollen die Erben oder Erblasser mittlerweile
beim digitalen Nachlass unterstützen.19

Auch die Verbraucherzentrale startete jüngst, am 29. 10. 2014, die Kampagne
#machtsgut, um die Verbraucher bezüglich des digitalen Nachlasses zu sensi-
bilisieren und informieren. »Es ist an der Zeit, den digitalen Nachlass aus seinem
Nischendasein rauszuführen.«20

14 Jüngst zum Thema virtuelle Todesanzeigen und Kondolenzbekundungen LG Saarbrücken
NJW 2014, 1395 ff. mit Anm. Deusch.

15 Vgl. Scherer, AnwaltsHdb. ErbR, § 1 Rn. 29; Bekannt sind zwei Fälle, in denen die Eltern vor
Gericht den Zugang zu den Online-Konten ihrer verstorbenen Söhne erstritten (Ellsworth v.
Yahoo, dazu Chambers, The Detroit News vom 21. 5. 2005, S. 1 A; und Stassen v. Facebook,
dazu Olsen, Star Tribune vom 2. 6. 2012, S. 1 A.

16 Palandt/Weidlich, § 1922 BGB Rn. 34.
17 Jüngste Beispiele: Focus online: »Nutzerprofile nach dem Tod: So regeln Sie Ihren digitalen

Nachlass« (30. 10. 2014); Süddeutsche.de: »Digitale Nachlassverwaltung – Passwort zu ver-
erben« (16. 3. 2012); Die Welt: »Im Netz stirbt man nicht« (23. 11. 2012), schon am 10. 4. 2010:
»Was mit Ihren Daten passiert, wenn Sie sterben«; Bild am Sonntag: »So kommen E-Mails in
den Himmel« (6. 1. 2013); Stiftung Warentest: »Den digitalen Nachlass verwalten« (10. 4.
2013); Finanztest 4/2013: »Ewig online«; FAZ: »Was geschieht mit Opas Emails?« (12. 6.
2013); Zeit: »Digital enterbt« (6. 6. 2013); Computer Bild: »Digitaler Nachlass: Passwörter
und Online-Konten richtig vererben.« (2. 8. 2013); Focus 23/2013: »Digitale Grüße aus dem
Jenseits (Jedes Jahr sterben hierzulande mehr als 240.000 Facebook Nutzer… Sanfte Ruhe im
WWW? Von wegen.)«; Computerwoche »Was mit den Online-Daten Verstorbener ge-
schieht« (3. 1. 2014); BBC News »Apple security rules leave inherited iPad useless, say sons«,
abrufbar unter : www.bbc.com/news/technology-26448158.

18 Bleich, c’t 2/2013, 62 – 64; Burandt/Rojahn/Bräutigam, ErbR, Anhang zu § 1922 BGB;
Bräutigam/Herzog/Mayen/Redeker/Zuck u. a. , Stellungnahme DAV Nr. 34/2013; Brisch/
Müller-ter Jung, CR 2013, 446 – 455; Deusch, ZEV 2014, 2 – 8; Taeger/Deusch, Tagungsband
DSRI 2013, 429 – 447; Dopatka, NJW 2010, 14; Taeger/Haase, Tagungsband DSRI 2013, 379 –
394; Hoeren, NJW 2005, 2113; Herzog, NJW 2013, 3745 – 3751; Nachfolgerecht/ders. , Digi-
taler Nachlass; Rott/Rott, NWB-EV 5/2013, 160 – 168; Brinkert/Stolze/Heidrich, ZD 2013,
153 – 157; Pruns, NWB 2013, 3161 – 3167; ders. , NWB 2014, 2175 – 2186; Martini, JZ 2012,
1145 – 1155; Leeb, K& R 2014, 693 – 699; Wunderlin/Bielajew, IRBP 2014, 223 – 226.

19 Beispielsweise www.semno.de; www.legacylocker.com; www.deathswitch.com.
20 Http://www.vzbv.de/14019.htm; http://machts-gut.de; http://www.surfer-haben-rechte.de;

das Projekt »Verbraucherrechte in der digitalen Welt II« wird finanziell vom Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert.

Bedeutung und besondere Schutzbedürftigkeit des digitalen Nachlasses 17

Http://www.vzbv.de/14019.htm
http://machts-gut.de/
http://www.surfer-haben-rechte.de/
http://www.v-r.de/de


III. Gemengelage vielfältiger Daten

Der digitale Nachlass umfasst die Gesamtheit des digitalen Vermögens. Es
handelt sich nicht um einen einheitlichen Vermögensgegenstand, sondern um
eine Vielzahl von Rechtspositionen.

So sind Vertragsbeziehungen zu Host-, Access- oder E-Mail-Providern ebenso
betroffen wie zu Anbietern sozialer Netzwerke oder virtueller Konten. Auch
Rechte und Pflichten aus Vertragsbeziehungen über den Onlineversandhandel
oder Online-Abonnements gehören zum digitalen Nachlass. Zum digitalen
Vermögen zählen sowohl die Eigentumsrechte an Hardware als auch die Nut-
zungsrechte an Software. Ebenso werden Urheberrechte, Rechte an Online-
Adressbüchern, hinterlegten Bildern, Forenbeiträgen, Blogs, YouTube-Videos
unter den Begriff subsumiert. Dazu gehören auch Rechte an Websites und Do-
mains sowie Zugriffsrechte auf ausschließlich online verwahrte Dokumente, wie
beispielsweise Telefonrechnungen, die dem Kunden nur noch auf einer abruf-
baren Internetseite zur Verfügung gestellt werden.21 Schließlich gewinnen auch
virtuelle Gegenstände, wie beispielsweise Grundstücke in der Online-Welt
»Second-Life«, stetig an Bedeutung. Zunehmende Bekanntheit erlangen »Bit-
coins« als virtuelle Vermögenswerte.

Der digitale Nachlass umfasst mithin sowohl persönliche als auch monetäre
Inhalte.22 Es besteht eine Gemengelage aus vielfältigen Daten.23

B. Interessen der Angehörigen und Erben

Die Rechtsnachfolger24 des Verstorbenen haben ein berechtigtes Interesse daran,
an dessen Daten heranzukommen, trifft sie doch die Pflicht zur ordnungsge-
mäßen Nachlassverwaltung und -abwicklung.25

Häufig wird dem Rechtsnachfolger daran gelegen sein, E-Mail-Accounts und
sonstige Onlineprofile des Erblassers aus Sicherheitsgründen zu löschen bzw. zu
deaktivieren. Doch kann der Rechtsnachfolger auch an der Nutzung dieser
Accounts interessiert sein, um beispielsweise den E-Mail-Verkehr nachverfolgen
und dokumentieren zu können, um dadurch gegebenenfalls den weiteren ord-

21 Vgl. Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass Rn. 1 f.
22 Zu Versuchen einer Definition des digitalen Nachlasses vgl. Bräutigam, Stellungnahme DAV

Nr. 34/2013, S. 93; Taeger/Deusch, Tagungsband DSRI 2013, 429, 430; Herzog, NJW 2013,
3745; Nachfolgerecht/ders. , Digitaler Nachlass Rn. 1 f.

23 Vgl. Martini, JZ 2012, 1145.
24 Hier untechnisch verstanden.
25 Vgl. auch Scherer, AwaltsHdb. ErbR, § 1 Rn. 31; Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass

Rn. 10; ders. , NJW 2013, 3745, 3746; Brisch/Müller-ter Jung, CR 2013, 446, 449.
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nungsgemäßen Geschäftsverlauf zu gewährleisten oder die noch ausstehenden
Geschäfte des Erblassers abzuwickeln. Dabei muss auch beachtet werden, dass es
gemäß § 130 Abs. 2 BGB für die Wirksamkeit einer Willenserklärung unerheb-
lich ist, wenn der Erklärende nach ihrer Abgabe und vor ihrem Zugang stirbt.
Der Tod des Erklärenden steht einem wirksamen Zustandekommen des Ver-
trages nicht entgegen, § 153 BGB. Dementsprechend können auch noch nach
dem Tode neue Verbindlichkeiten online entstanden sein, die unter Umständen
von wesentlicher Bedeutung für die Abwicklung des Erbes sind. Heutzutage
kündigt man wie selbstverständlich Zeitungsabonnements. Künftig wird man
sich daran gewöhnen müssen, auch Online-Abonnements, beispielsweise von
Partner- und Musikbörsen, zu kündigen. Auch Websites können monatlich
anfallende Kosten verursachen. Die digitale Musik- und Buchsammlung ersetzt
die klassische Plattensammlung. Spiele wie World of Warcraft und Fotobörsen
können beträchtliche Vermögenswerte darstellen.26

Ferner können sich in den jeweiligen Accounts, sei es in E-Mail- oder Social-
Media-Accounts, für die Testamentsauslegung relevante Informationen befin-
den. Ebenso können die elektronischen Daten entscheidungserhebliche Infor-
mationen für eine etwaige Ausschlagung der Erbschaft enthalten. So können
PayPal oder ähnliche Konten nicht nur Guthaben, sondern auch Schulden be-
inhalten. Ferner können noch Abmahnkosten für illegal heruntergeladene
Musik oder Filme bestehen.27

Schließlich werden die Rechtsnachfolger regelmäßig daran interessiert sein,
das postmortale Persönlichkeitsrecht des Erblassers zu schützen. Onlinetage-
bücher, Blogs und Facebook-Einträge überleben den Nutzer, ähnlich wie bisher
ein Fotoalbum; nur mit dem Unterschied, dass die Daten viel zahlreicher und
sensibler und teilweise öffentlich zugänglich sind.

C. Rechtliche Probleme

Die Erben treten nicht nur in die Rechte des Erblassers ein, sondern es trifft sie
auch die Pflicht, die Nachlassverbindlichkeiten zu erfüllen. Dafür müssen sie
diese erst einmal kennen. So besteht die erste Schwierigkeit darin, überhaupt die
Accounts zu finden. Immer mehr Accounts sind ein und derselben Person zu-
zuordnen, die selbst den Überblick über ihre Anzahl verloren oder sich mit
einem Pseudonym angemeldet hat. So verlangen insbesondere kostenlose E-

26 Vgl. auch Scherer, AwaltsHdb. ErbR, § 1 Rn. 31; Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass
Rn. 7, 10; ders. , NJW 2013, 3745, 3746; Brisch/Müller-ter Jung, CR 2013, 446, 449.

27 Nachfolgerecht/Herzog, Digitaler Nachlass Rn. 10 ff.
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